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Kauf, Tausch 

Titel 1 

u n v e r ä n d e r t  

Untertitel 1 

Allgemeine Vorschriften 

Untertitel 1 

u n v e r ä n d e r t  

§ 434 § 434 

Sachmangel Sachmangel 

(1) Die Sache ist frei von Sachmän-
geln, wenn sie bei Gefahrübergang den 
subjektiven Anforderungen, den objektiven 
Anforderungen und den Montageanforde-
rungen dieser Vorschrift entspricht. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Sache entspricht den subjekti-
ven Anforderungen, wenn sie  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. die vereinbarte Beschaffenheit hat,  

2. sich für die nach dem Vertrag voraus-
gesetzte Verwendung eignet und 

 

3. mit dem vereinbarten Zubehör und den 
vereinbarten Anleitungen, einschließ-
lich Montage- und Installationsanleitun-
gen, übergeben wird. 
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Zu der Beschaffenheit nach Satz 1 Num-
mer 1 gehören Art, Menge, Qualität, Funkti-
onalität, Kompatibilität, Interoperabilität und 
sonstige Merkmale der Sache, für die die 
Parteien Anforderungen vereinbart haben. 

 

(3) Soweit nicht wirksam etwas ande-
res vereinbart wurde, entspricht die Sache 
den objektiven Anforderungen, wenn sie  

(3) Soweit nicht wirksam etwas ande-
res vereinbart wurde, entspricht die Sache 
den objektiven Anforderungen, wenn sie  

1. sich für die gewöhnliche Verwendung 
eignet, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. eine Beschaffenheit aufweist, die bei 
Sachen derselben Art üblich ist und die 
der Käufer erwarten kann unter Be-
rücksichtigung  

2. u n v e r ä n d e r t  

a) der Art der Sache und  

b) der öffentlichen Äußerungen, die 
von dem Verkäufer oder einem an-
deren Glied der Vertragskette oder 
in deren Auftrag, insbesondere in 
der Werbung oder auf dem Etikett, 
abgegeben wurden, 

 

3. der Beschaffenheit einer Probe oder 
eines Musters entspricht, die oder das 
der Verkäufer dem Käufer vor Ver-
tragsschluss zur Verfügung gestellt 
hat, und 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. mit dem Zubehör einschließlich der 
Verpackung, der Montage- oder Instal-
lationsanleitung sowie anderen Anlei-
tungen übergeben wird, deren Erhalt 
der Käufer erwarten kann. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Zu der üblichen Beschaffenheit nach Satz 
1 Nummer 2 gehören Menge, Qualität und 
sonstige Merkmale der Sache, einschließ-
lich ihrer Haltbarkeit, Funktionalität, Kom-
patibilität und Sicherheit. Der Verkäufer ist 
durch die in Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b 
genannten öffentlichen Äußerungen nicht 
gebunden, wenn er sie nicht kannte und 
auch nicht kennen konnte, wenn die Äuße-
rung im Zeitpunkt des Vertragsschlusses in 
derselben oder in gleichwertiger Weise be-
richtigt war oder wenn die Äußerung die 
Kaufentscheidung nicht beeinflussen 
konnte. 

Zu der üblichen Beschaffenheit nach 
Satz 1 Nummer 2 gehören Menge, Qualität 
und sonstige Merkmale der Sache, ein-
schließlich ihrer Haltbarkeit, Reparierbar-
keit, Funktionalität, Kompatibilität und Si-
cherheit. Der Verkäufer ist durch die in 
Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b genannten 
öffentlichen Äußerungen nicht gebunden, 
wenn er sie nicht kannte und auch nicht 
kennen konnte, wenn die Äußerung im 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses in dersel-
ben oder in gleichwertiger Weise berichtigt 
war oder wenn die Äußerung die Kaufent-
scheidung nicht beeinflussen konnte. 
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(4) Soweit eine Montage durchzufüh-
ren ist, entspricht die Sache den Montage-
anforderungen, wenn die Montage  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. sachgemäß durchgeführt worden ist 
oder 

 

2. zwar unsachgemäß durchgeführt wor-
den ist, dies jedoch weder auf einer 
unsachgemäßen Montage durch den 
Verkäufer noch auf einem Mangel in 
der vom Verkäufer übergebenen Anlei-
tung beruht. 

 

(5) Einem Sachmangel steht es 
gleich, wenn der Verkäufer eine andere Sa-
che als die vertraglich geschuldete Sache 
liefert. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 445a § 445a 

Rückgriff des Verkäufers Rückgriff des Verkäufers 

(1) Der Verkäufer kann beim Verkauf 
einer neu hergestellten Sache von dem 
Verkäufer, der ihm die Sache verkauft hatte 
(Lieferant), Ersatz der Aufwendungen ver-
langen, die er im Verhältnis zum Käufer 
nach § 439 Absatz 2, 3 und 6 Satz 2 sowie 
nach § 475 Absatz 4 zu tragen hatte, wenn 
der vom Käufer geltend gemachte Mangel 
bereits beim Übergang der Gefahr auf den 
Verkäufer vorhanden war oder auf einer 
Verletzung der Aktualisierungspflicht ge-
mäß § 475b Absatz 4 beruht. 

(1) Der Verkäufer kann beim Verkauf 
einer neu hergestellten Sache von dem 
Verkäufer, der ihm die Sache verkauft hatte 
(Lieferant), Ersatz der Aufwendungen ver-
langen, die er im Verhältnis zum Käufer 
nach § 439 Absatz 2, 3 und 6 Satz 2 sowie 
nach § 475 Absatz 5 zu tragen hatte, wenn 
der vom Käufer geltend gemachte Mangel 
bereits beim Übergang der Gefahr auf den 
Verkäufer vorhanden war oder auf einer 
Verletzung der Aktualisierungspflicht ge-
mäß § 475b Absatz 4 beruht. 

(2) Für die in § 437 bezeichneten 
Rechte des Verkäufers gegen seinen Liefe-
ranten bedarf es wegen des vom Käufer 
geltend gemachten Mangels der sonst er-
forderlichen Fristsetzung nicht, wenn der 
Verkäufer die verkaufte neu hergestellte 
Sache als Folge ihrer Mangelhaftigkeit zu-
rücknehmen musste oder der Käufer den 
Kaufpreis gemindert hat. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Absätze 1 und 2 finden auf die 
Ansprüche des Lieferanten und der übrigen 
Käufer in der Lieferkette gegen die jeweili-
gen Verkäufer entsprechende Anwendung, 
wenn die Schuldner Unternehmer sind. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) § 377 des Handelsgesetzbuchs 
bleibt unberührt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 453 § 453 

Rechtskauf; Verbrauchervertrag über 
den Kauf digitaler Inhalte 

Rechtskauf; Verbrauchervertrag über 
den Kauf digitaler Inhalte 

(1) Die Vorschriften über den Kauf 
von Sachen finden auf den Kauf von Rech-
ten und sonstigen Gegenständen entspre-
chende Anwendung. Auf einen Verbrau-
chervertrag über den Verkauf digitaler In-
halte durch einen Unternehmer sind die fol-
genden Vorschriften nicht anzuwenden:  

(1) Die Vorschriften über den Kauf 
von Sachen finden auf den Kauf von Rech-
ten und sonstigen Gegenständen entspre-
chende Anwendung. Auf einen Verbrau-
chervertrag über den Verkauf digitaler In-
halte durch einen Unternehmer sind die fol-
genden Vorschriften nicht anzuwenden:  

1. § 433 Absatz 1 Satz 1 und § 475 Ab-
satz 1 über die Übergabe der Kaufsa-
che und die Leistungszeit sowie 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. § 433 Absatz 1 Satz 2, die §§ 434 bis 
442, 475 Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 bis 
6 und die §§ 476 und 477 über die 
Rechte bei Mängeln. 

2. § 433 Absatz 1 Satz 2, die §§ 434 bis 
442, 475 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 
5 bis 7 sowie die §§ 476 und 477 über 
die Rechte bei Mängeln. 

An die Stelle der nach Satz 2 nicht anzu-
wendenden Vorschriften treten die Vor-
schriften des Abschnitts 3 Titel 2a Untertitel 
1. 

An die Stelle der nach Satz 2 nicht anzu-
wendenden Vorschriften treten die Vor-
schriften des Abschnitts 3 Titel 2a Untertitel 
1. 

(2) Der Verkäufer trägt die Kosten der 
Begründung und Übertragung des Rechts. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Ist ein Recht verkauft, das zum 
Besitz einer Sache berechtigt, so ist der 
Verkäufer verpflichtet, dem Käufer die Sa-
che frei von Sach- und Rechtsmängeln zu 
übergeben. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 475 § 475 

Anwendbare Vorschriften Anwendbare Vorschriften 

(1) Ist eine Zeit für die nach § 433 zu 
erbringenden Leistungen weder bestimmt 
noch aus den Umständen zu entnehmen, 
so kann der Gläubiger diese Leistungen 
abweichend von § 271 Absatz 1 nur unver-
züglich verlangen. Der Unternehmer muss 
die Ware in diesem Fall spätestens 30 
Tage nach Vertragsschluss übergeben. Die 
Vertragsparteien können die Leistungen 
sofort bewirken. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) § 447 Absatz 1 gilt mit der Maß-
gabe, dass die Gefahr des zufälligen Unter-
gangs und der zufälligen Verschlechterung 
nur dann auf den Käufer übergeht, wenn 
der Käufer den Spediteur, den Frachtführer 
oder die sonst zur Ausführung der Versen-
dung bestimmte Person oder Anstalt mit 
der Ausführung beauftragt hat und der Un-
ternehmer dem Käufer diese Person oder 
Anstalt nicht zuvor benannt hat. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) § 439 Absatz 6 ist mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass Nutzungen nicht 
herauszugeben oder durch ihren Wert zu 
ersetzen sind. Die §§ 442, 445 und 447 Ab-
satz 2 sind nicht anzuwenden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

 (4) Bevor der Unternehmer die 
Nacherfüllung gemäß § 439 durchführt, 
hat er den Verbraucher darüber zu infor-
mieren, 

 1. dass er das Wahlrecht nach § 439 
Absatz 1 hat und 

 2. dass sich bei einer Nacherfüllung 
durch Nachbesserung die Verjäh-
rungsfrist nach § 475e Absatz 5 ver-
längert. 

(4) Der Verbraucher kann von dem 
Unternehmer für Aufwendungen, die ihm 
im Rahmen der Nacherfüllung gemäß § 
439 Absatz 2 und 3 entstehen und die vom 
Unternehmer zu tragen sind, Vorschuss 
verlangen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Der Unternehmer hat die Nacher-
füllung innerhalb einer angemessenen Frist 
ab dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher 
ihn über den Mangel unterrichtet hat, und 
ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für 
den Verbraucher durchzuführen, wobei die 
Art der Ware sowie der Zweck, für den der 
Verbraucher die Ware benötigt, zu berück-
sichtigen sind. 

(6) Der Unternehmer hat die Nacher-
füllung innerhalb einer angemessenen Frist 
ab dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher 
ihn über den Mangel unterrichtet hat, und 
ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für 
den Verbraucher durchzuführen, wobei die 
Art der Ware sowie der Zweck, für den der 
Verbraucher die Ware benötigt, zu berück-
sichtigen sind. Bei der Nachlieferung darf 
der Unternehmer eine überholte Ware 
liefern, wenn der Verbraucher dies aus-
drücklich verlangt hat. 

(6) Im Fall des Rücktritts oder des 
Schadensersatzes statt der ganzen Leis-
tung wegen eines Mangels der Ware ist § 
346 mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
der Unternehmer die Kosten der Rückgabe 
der Ware trägt. § 348 ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass der Nachweis des Ver-
brauchers über die Rücksendung der 
Rückgewähr der Ware gleichsteht. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

§ 475a § 475a 

Verbrauchsgüterkaufvertrag über digi-
tale Produkte 

Verbrauchsgüterkaufvertrag über digi-
tale Produkte 

(1) Auf einen Verbrauchsgüterkauf-
vertrag, welcher einen körperlichen Daten-
träger zum Gegenstand hat, der aus-
schließlich als Träger digitaler Inhalte dient, 
sind § 433 Absatz 1 Satz 2, die §§ 434 bis 
442, 475 Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 bis 6, 
die §§ 475b bis 475e und die §§ 476 und 
477 über die Rechte bei Mängeln nicht an-
zuwenden. An die Stelle der nach Satz 1 
nicht anzuwendenden Vorschriften treten 
die Vorschriften des Abschnitts 3 Titel 2a 
Untertitel 1. 

(1) Auf einen Verbrauchsgüterkauf-
vertrag, welcher einen körperlichen Daten-
träger zum Gegenstand hat, der aus-
schließlich als Träger digitaler Inhalte dient, 
sind § 433 Absatz 1 Satz 2, die §§ 434 bis 
442, 475 Absatz 3 Satz 1, Absatz 5 bis 7 
und die §§ 475b bis 475e, 476 und 477 
über die Rechte bei Mängeln nicht anzu-
wenden. An die Stelle der nach Satz 1 
nicht anzuwendenden Vorschriften treten 
die Vorschriften des Abschnitts 3 Titel 2a 
Untertitel 1. 

(2) Auf einen Verbrauchsgüterkauf-
vertrag über eine Ware, die in einer Weise 
digitale Produkte enthält oder mit digitalen 
Produkten verbunden ist, dass die Ware 
ihre Funktionen auch ohne diese digitalen 
Produkte erfüllen kann, sind im Hinblick auf 
diejenigen Bestandteile des Vertrags, wel-
che die digitalen Produkte betreffen, die fol-
genden Vorschriften nicht anzuwenden:  

(2) Auf einen Verbrauchsgüterkauf-
vertrag über eine Ware, die in einer Weise 
digitale Produkte enthält oder mit digitalen 
Produkten verbunden ist, dass die Ware 
ihre Funktionen auch ohne diese digitalen 
Produkte erfüllen kann, sind im Hinblick auf 
diejenigen Bestandteile des Vertrags, wel-
che die digitalen Produkte betreffen, die fol-
genden Vorschriften nicht anzuwenden:  
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1. § 433 Absatz 1 Satz 1 und § 475 Ab-
satz 1 über die Übergabe der Kaufsa-
che und die Leistungszeit sowie 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. § 433 Absatz 1 Satz 2, die §§ 434 bis 
442, 475 Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 bis 
6, die §§ 475b bis 475e und die §§ 476 
und 477 über die Rechte bei Mängeln. 

2. § 433 Absatz 1 Satz 2, die §§ 434 bis 
442, 475 Absatz 3 Satz 1, Absatz 5 bis 
7 und die §§ 475b bis 475e, 476 und 
477 über die Rechte bei Mängeln. 

An die Stelle der nach Satz 1 nicht anzu-
wendenden Vorschriften treten die Vor-
schriften des Abschnitts 3 Titel 2a Unterti-
tel 1. 

An die Stelle der nach Satz 1 nicht anzu-
wendenden Vorschriften treten die Vor-
schriften des Abschnitts 3 Titel 2a Unterti-
tel 1. 

§ 475d § 475d 

Sonderbestimmungen für Rücktritt und 
Schadensersatz 

Sonderbestimmungen für Rücktritt und 
Schadensersatz 

(1) Für einen Rücktritt wegen eines 
Mangels der Ware bedarf es der in § 323 
Absatz 1 bestimmten Fristsetzung zur 
Nacherfüllung abweichend von § 323 Ab-
satz 2 und § 440 nicht, wenn  

(1) Für einen Rücktritt wegen eines 
Mangels der Ware bedarf es der in § 323 
Absatz 1 bestimmten Fristsetzung zur 
Nacherfüllung abweichend von § 323 Ab-
satz 2 und § 440 nicht, wenn  

1. der Unternehmer die Nacherfüllung 
trotz Ablaufs einer angemessenen Frist 
ab dem Zeitpunkt, zu dem der Ver-
braucher ihn über den Mangel unter-
richtet hat, nicht vorgenommen hat, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. sich trotz der vom Unternehmer ver-
suchten Nacherfüllung ein Mangel 
zeigt, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. der Mangel derart schwerwiegend ist, 
dass der sofortige Rücktritt gerechtfer-
tigt ist, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. der Unternehmer die gemäß § 439 Ab-
satz 1 oder 2 oder § 475 Absatz 5 ord-
nungsgemäße Nacherfüllung verwei-
gert hat oder 

4. der Unternehmer die gemäß § 439 Ab-
satz 1 oder 2 oder § 475 Absatz 6 ord-
nungsgemäße Nacherfüllung verwei-
gert hat oder 

5. es nach den Umständen offensichtlich 
ist, dass der Unternehmer nicht gemäß 
§ 439 Absatz 1 oder 2 oder § 475 Ab-
satz 5 ordnungsgemäß nacherfüllen 
wird. 

5. es nach den Umständen offensichtlich 
ist, dass der Unternehmer nicht gemäß 
§ 439 Absatz 1 oder 2 oder § 475 Ab-
satz 6 ordnungsgemäß nacherfüllen 
wird. 
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(2) Für einen Anspruch auf Schadens-
ersatz wegen eines Mangels der Ware be-
darf es der in § 281 Absatz 1 bestimmten 
Fristsetzung in den in Absatz 1 bestimmten 
Fällen nicht. § 281 Absatz 2 und § 440 sind 
nicht anzuwenden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 475e § 475e 

Sonderbestimmungen für die Verjäh-
rung 

Sonderbestimmungen für die Verjäh-
rung 

(1) Im Fall der dauerhaften Bereitstel-
lung digitaler Elemente nach § 475c Absatz 
1 Satz 1 verjähren Ansprüche wegen eines 
Mangels an den digitalen Elementen nicht 
vor dem Ablauf von zwölf Monaten nach 
dem Ende des Bereitstellungszeitraums. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Ansprüche wegen einer Verlet-
zung der Aktualisierungspflicht nach § 
475b Absatz 3 oder 4 verjähren nicht vor 
dem Ablauf von zwölf Monaten nach dem 
Ende des Zeitraums der Aktualisierungs-
pflicht. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Hat sich ein Mangel innerhalb der 
Verjährungsfrist gezeigt, so tritt die Verjäh-
rung nicht vor dem Ablauf von vier Mona-
ten nach dem Zeitpunkt ein, in dem sich 
der Mangel erstmals gezeigt hat. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Hat der Verbraucher zur Nacher-
füllung oder zur Erfüllung von Ansprüchen 
aus einer Garantie die Ware dem Unter-
nehmer oder auf Veranlassung des Unter-
nehmers einem Dritten übergeben, so tritt 
die Verjährung von Ansprüchen wegen des 
geltend gemachten Mangels nicht vor dem 
Ablauf von zwei Monaten nach dem Zeit-
punkt ein, in dem die nachgebesserte oder 
ersetzte Ware dem Verbraucher übergeben 
wurde. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

 (5) Wird Nacherfüllung gemäß 
§ 439 durch Nachbesserung geleistet, 
verlängert sich die Verjährungsfrist von 
Ansprüchen wegen eines Mangels nach 
der Durchführung der Nachbesserung 
einmalig um zwölf Monate. 
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§ 479 § 479 

Sonderbestimmungen für Garantien Sonderbestimmungen für Garantien 

(1) Eine Garantieerklärung (§ 443) 
muss einfach und verständlich abgefasst 
sein. Sie muss Folgendes enthalten:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. den Hinweis auf die gesetzlichen 
Rechte des Verbrauchers bei Mängeln, 
darauf, dass die Inanspruchnahme die-
ser Rechte unentgeltlich ist sowie da-
rauf, dass diese Rechte durch die Ga-
rantie nicht eingeschränkt werden, 

 

2. den Namen und die Anschrift des Ga-
rantiegebers, 

 

3. das vom Verbraucher einzuhaltende 
Verfahren für die Geltendmachung der 
Garantie, 

 

4. die Nennung der Ware, auf die sich die 
Garantie bezieht, und 

 

5. die Bestimmungen der Garantie, insbe-
sondere die Dauer und den räumlichen 
Geltungsbereich des Garantieschut-
zes. 

 

(2) Die Garantieerklärung ist dem Ver-
braucher spätestens zum Zeitpunkt der Lie-
ferung der Ware auf einem dauerhaften 
Datenträger zur Verfügung zu stellen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Hat der Hersteller gegenüber dem 
Verbraucher eine Haltbarkeitsgarantie 
übernommen, so hat der Verbraucher ge-
gen den Hersteller während des Zeitraums 
der Garantie mindestens einen Anspruch 
auf Nacherfüllung gemäß § 439 Absatz 2, 
3, 5 und 6 Satz 2 und § 475 Absatz 3 Satz 
1 und Absatz 5. 

(3) Hat der Hersteller gegenüber dem 
Verbraucher eine Haltbarkeitsgarantie 
übernommen, so hat der Verbraucher ge-
gen den Hersteller während des Zeitraums 
der Garantie mindestens einen Anspruch 
auf Nacherfüllung gemäß § 439 Absatz 2, 
3, 5 und 6 Satz 2 und § 475 Absatz 3 Satz 
1 und Absatz 6. 

(4) Die Wirksamkeit der Garantiever-
pflichtung wird nicht dadurch berührt, dass 
eine der vorstehenden Anforderungen nicht 
erfüllt wird. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

 

Untertitel 4 
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 Reparaturverpflichtung des Herstellers 

 

§ 479a 

 Anwendungsbereich 

 Die Vorschriften dieses Untertitels gel-
ten für Waren, 

 1. die Produktgruppen angehören, die 
in Anhang II der Richtlinie (EU) 
2024/1799 aufgeführt sind, 

 2. die ein Verbraucher gekauft hat, 

 3. für die dem Verbraucher die in § 437 
genannten Rechte nicht oder nicht 
mehr zustehen. 

 

§ 479b 

 Reparaturverpflichtung 

 (1) Der Hersteller einer fehlerhaften 
Ware, die in den Anwendungsbereich 
des § 479a fällt, ist verpflichtet, die Ware 
auf Verlangen eines Verbrauchers zu re-
parieren. Der Hersteller hat die Repara-
tur gemäß Artikel 2 Nummer 20 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1781 in der Fassung 
vom 13. Juni 2024 innerhalb eines ange-
messenen Zeitraums durchzuführen 
und die Ware in einen Zustand zurück-
zuversetzen, in dem der vorgesehene 
Verwendungszweck erfüllt wird, sobald 
sich die Ware in seinem Besitz befindet 
oder er Zugang zu der Ware hat. 
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 (2) Der Anspruch nach Absatz 1 be-
steht, solange und soweit der Hersteller 
die Reparierbarkeit der Waren, ein-
schließlich der Verfügbarkeit von Er-
satzteilen, nach den in Anhang II der 
Richtlinie (EU) 2024/1799 aufgeführten 
Rechtsakten der Europäischen Union 
gewährleisten muss. Er besteht nicht, 
wenn die Reparatur tatsächlich oder 
rechtlich unmöglich ist. Der Hersteller 
darf die Reparatur nicht allein deshalb 
ablehnen, weil eine frühere Reparatur 
von anderen Reparaturbetrieben oder 
anderen Personen vorgenommen 
wurde. 

 (3) Für die Reparatur kann der Her-
steller ein angemessenes Entgelt ver-
langen. Erfolgt die Reparatur entgeltlich, 
ist der Verbraucher verpflichtet, die re-
parierte Ware abzunehmen; die §§ 640 
bis 642, 644 und 645 sind entsprechend 
anzuwenden. 

 (4) Ist die Ware bei einer entgeltli-
chen Reparatur nach Erbringung der 
Reparaturleistung nicht in einen Zu-
stand zurückversetzt, in dem der vorge-
sehene Verwendungszweck erfüllt wird, 
so kann der Verbraucher, wenn die Vo-
raussetzungen der folgenden Vorschrif-
ten vorliegen und soweit nicht etwas an-
deres bestimmt ist, 

 1. entsprechend § 635 Nacherfüllung 
verlangen, 

 2. entsprechend § 637 die Reparatur 
selbst durchführen und Ersatz der 
erforderlichen Aufwendungen ver-
langen, 

 3. entsprechend § 638 das Entgelt min-
dern und 

 4. nach den §§ 280 und 281 Schadens-
ersatz oder nach § 284 Ersatz ver-
geblicher Aufwendungen verlangen. 

 In den Fällen des Satzes 1 Nummer 4 
findet § 636 entsprechende Anwendung. 
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§ 479c 

 Ersatzteile und Werkzeuge 

 Der Hersteller hat die Ersatzteile und 
Werkzeuge für die Reparatur seiner Wa-
ren zu einem angemessenen Preis anzu-
bieten. 

 

§ 479d 

 Information über die Reparaturverpflich-
tung und Angaben über Richtpreise 

 (1) Solange Hersteller nach § 479b 
Absatz 1 zur Reparatur verpflichtet sind, 
haben sie Informationen über diese Re-
paraturleistungen in leicht zugänglicher, 
klarer und verständlicher Weise kosten-
los bereitzustellen. 

 (2) Hersteller sind verpflichtet, Ver-
brauchern auf einer frei zugänglichen 
Website Preisverzeichnisse gemäß § 12 
Absatz 1 und 2 der Preisangabenverord-
nung für typische Reparaturen von Wa-
ren, die in den Anwendungsbereich des 
§ 479a fallen, zur Verfügung zu stellen. 

 

§ 479e 

 Unzulässige Handlungen 
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 Die Hersteller setzen keine Hardware- 
oder Softwaretechniken ein, die die Re-
paratur von Waren, die in den Anwen-
dungsbereich des § 479a fallen, behin-
dern, es sei denn, dies ist durch legitime 
und objektive Faktoren wie den Schutz 
der Rechte des geistigen Eigentums ge-
rechtfertigt. Die Hersteller behindern 
insbesondere die Verwendung von Ori-
ginalersatzteilen, gebrauchten Ersatztei-
len, kompatiblen Ersatzteilen oder Er-
satzteilen, die mittels 3-D-Druck herge-
stellt wurden, durch unabhängige Repa-
raturbetriebe nicht, wenn diese Ersatz-
teile im Einklang mit der Rechtsord-
nung, beispielsweise mit den Anforde-
rungen an die Produktsicherheit oder 
mit den Rechten des geistigen Eigen-
tums, stehen. 

 

§ 479f 

 Hersteller mit Sitz außerhalb der Euro-
päischen Union 

 Hat der gemäß § 479b Absatz 1 zur Re-
paratur verpflichtete Hersteller seinen 
Sitz außerhalb der Europäischen Union, 
so treffen seinen Beauftragten in der 
Europäischen Union die Pflichten des 
Herstellers nach diesem Untertitel. Hat 
der Hersteller in der Europäischen 
Union keinen Beauftragten, so treffen 
den Importeur der betreffenden Ware 
diese Pflichten. Gibt es keinen Impor-
teur, so treffen den Vertreiber der betref-
fenden Ware die Pflichten des Herstel-
lers nach diesem Untertitel. 

 

§ 479g 

 Abweichende Vereinbarungen 

 Auf eine Vereinbarung, die zum Nachteil 
des Verbrauchers von den Vorschriften 
dieses Untertitels abweicht, kann sich 
der Hersteller oder der nach § 479f Ver-
pflichtete nicht berufen. Die Vorschriften 
dieses Untertitels sind auch anzuwen-
den, wenn sie durch anderweitige Ge-
staltungen umgangen werden. 
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Untertitel 4 Untertitel 5 

Tausch Tausch 

§ 650 § 650 

Werklieferungsvertrag; Verbraucherver-
trag über die Herstellung digitaler Pro-

dukte 

Werklieferungsvertrag; Verbraucherver-
trag über die Herstellung digitaler Pro-

dukte 

(1) Auf einen Vertrag, der die Liefe-
rung herzustellender oder zu erzeugender 
beweglicher Sachen zum Gegenstand hat, 
finden die Vorschriften über den Kauf An-
wendung. § 442 Abs. 1 Satz 1 findet bei 
diesen Verträgen auch Anwendung, wenn 
der Mangel auf den vom Besteller geliefer-
ten Stoff zurückzuführen ist. Soweit es sich 
bei den herzustellenden oder zu erzeugen-
den beweglichen Sachen um nicht vertret-
bare Sachen handelt, sind auch die §§ 642, 
643, 645, 648 und 649 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass an die Stelle der Ab-
nahme der nach den §§ 446 und 447 maß-
gebliche Zeitpunkt tritt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Auf einen Verbrauchervertrag, bei 
dem der Unternehmer sich verpflichtet,  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. digitale Inhalte herzustellen,  

2. einen Erfolg durch eine digitale Dienst-
leistung herbeizuführen oder 

 

3. einen körperlichen Datenträger herzu-
stellen, der ausschließlich als Träger 
digitaler Inhalte dient, 

 

sind die §§ 633 bis 639 über die Rechte bei 
Mängeln sowie § 640 über die Abnahme 
nicht anzuwenden. An die Stelle der nach 
Satz 1 nicht anzuwendenden Vorschriften 
treten die Vorschriften des Abschnitts 3 Ti-
tel 2a. Die §§ 641, 644 und 645 sind mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass an die 
Stelle der Abnahme die Bereitstellung des 
digitalen Produkts (§ 327b Absatz 3 bis 5) 
tritt. 
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(3) Auf einen Verbrauchervertrag, bei 
dem der Unternehmer sich verpflichtet, ei-
nen herzustellenden körperlichen Datenträ-
ger zu liefern, der ausschließlich als Träger 
digitaler Inhalte dient, sind abweichend von 
Absatz 1 Satz 1 und 2 § 433 Absatz 1 Satz 
2, die §§ 434 bis 442, 475 Absatz 3 Satz 1, 
Absatz 4 bis 6 und die §§ 476 und 477 
über die Rechte bei Mängeln nicht anzu-
wenden. An die Stelle der nach Satz 1 
nicht anzuwendenden Vorschriften treten 
die Vorschriften des Abschnitts 3 Titel 2a. 

(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 
1 und 2 sind auf einen Verbraucherver-
trag, bei dem der Unternehmer sich ver-
pflichtet, einen herzustellenden körperli-
chen Datenträger zu liefern, der aus-
schließlich als Träger digitaler Inhalte dient, 
§ 433 Absatz 1 Satz 2, die §§ 434 bis 442, 
475 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 5 bis 7 
sowie die §§ 476 und 477 über die Rechte 
bei Mängeln nicht anzuwenden. An die 
Stelle der nach Satz 1 nicht anzuwenden-
den Vorschriften treten die Vorschriften des 
Abschnitts 3 Titel 2a. 

(4) Für einen Verbrauchervertrag, bei 
dem der Unternehmer sich verpflichtet, 
eine Sache herzustellen, die ein digitales 
Produkt enthält oder mit digitalen Produk-
ten verbunden ist, gilt der Anwendungsaus-
schluss nach Absatz 2 entsprechend für 
diejenigen Bestandteile des Vertrags, wel-
che die digitalen Produkte betreffen. Für ei-
nen Verbrauchervertrag, bei dem der Un-
ternehmer sich verpflichtet, eine herzustel-
lende Sache zu liefern, die ein digitales 
Produkt enthält oder mit digitalen Produk-
ten verbunden ist, gilt der Anwendungsaus-
schluss nach Absatz 3 entsprechend für 
diejenigen Bestandteile des Vertrags, wel-
che die digitalen Produkte betreffen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  



 - 1 -  

Aktuelle Gesetzeslage Referenten-Entwurf 

Einführungsgesetz zum Bürger-
lichen Gesetzbuche 

Einführungsgesetz zum Bürger-
lichen Gesetzbuche 

(BGBEG) 
vom: 18.08.1896 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 5 G vom 
30.9.2025 I Nr. 233 

(BGBEG) 
vom: 18.08.1896 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 5 G vom 
30.9.2025 I Nr. 233 

Artikel 229 Artikel 229 

Weitere Überleitungsvorschriften u n v e r ä n d e r t  

(weggefallen)  

 

§ …. [einsetzen: nächste bei der Verkün-
dung freie Zählbezeichnung] 

 Übergangsvorschrift zum Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2024/1799 zur Förderung der Reparatur 
von Waren 

 Auf einen Kaufvertrag, der vor dem 
31. Juli 2026 geschlossen worden ist, 
sind die Vorschriften dieses Gesetzes 
und des Bürgerlichen Gesetzbuchs in 
der bis einschließlich 30. Juli 2026 gel-
tenden Fassung anzuwenden. 

Artikel 245 Artikel 245 

(weggefallen) Europäisches Formular für Reparaturin-
formationen 

 

§ 1 

 Freiwillige Verwendung 

 (1) Reparaturbetriebe können für 
den Abschluss eines Reparaturvertrags 
mit einem Verbraucher das Europäische 
Formular für Reparaturinformationen 
(Anlage 19) gemäß den Vorschriften die-
ses Artikels nutzen. 
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 (2) Reparaturbetrieb ist jeder Unter-
nehmer, der eine Reparaturleistung er-
bringt, einschließlich des Herstellers 
und des Unternehmers, der die Ware 
verkauft hat. 

 

§ 2 

 Übermittlung, Zeitpunkt und Kosten 

 (1) Das Europäische Formular für 
Reparaturinformationen ist dem Ver-
braucher auf einem dauerhaften Daten-
träger und innerhalb einer angemesse-
nen Frist nach seiner Anfrage wegen 
der Reparatur der Ware und bevor der 
Verbraucher durch seine Vertragserklä-
rung über einen Vertrag über die Erbrin-
gung von Reparaturleistungen gebun-
den ist, kostenlos zur Verfügung zu stel-
len. 

 (2) Wenn eine Diagnosedienstleis-
tung einschließlich einer Überprüfung 
vor Ort oder einer Fernüberprüfung er-
forderlich ist, um die Art des Defekts 
und die Art der Reparatur zu bestimmen 
und die Kosten für die Reparatur zu 
schätzen, kann der Reparaturbetrieb 
vom Verbraucher verlangen, dass dieser 
die erforderlichen Kosten für diese 
Dienstleistung trägt. Der Reparaturbe-
trieb informiert den Verbraucher vor der 
Erbringung der Diagnosedienstleistung 
und vor der Bereitstellung des Europäi-
schen Formulars für Reparaturinformati-
onen über die Kosten der Diagnose-
dienstleistung. 

 

§ 3 

 Inhalt und Wirkung 

 (1) Im Europäischen Formular für 
Reparaturinformationen ist klar und ver-
ständlich Folgendes anzugeben: 

 1. die Identität des Reparaturbetriebs; 



 - 3 -  

Aktuelle Gesetzeslage Referenten-Entwurf 

 2. die Anschrift, an der der Reparatur-
betrieb niedergelassen ist, sowie 
seine Telefonnummer und E-Mail-
Adresse und gegebenenfalls andere 
Online-Kommunikationsmittel, die 
es dem Verbraucher ermöglichen, 
schnell, effizient und auf zugängli-
che Weise mit dem Reparaturbetrieb 
Kontakt aufzunehmen und mit ihm 
zu kommunizieren; 

 3. die zu reparierende Ware; 

 4. die Art des Defekts und die Art der 
vorgeschlagenen Reparatur; 

 5. der Preis oder, falls der Preis ver-
nünftigerweise nicht im Voraus be-
rechnet werden kann, die Art und 
Weise, wie der Preis berechnet wird, 
und der Höchstpreis für die Repara-
tur; 

 6. die Dauer der Reparatur; 

 7. die Verfügbarkeit vorübergehender 
Ersatzwaren während der Reparatur 
und gegebenenfalls die Kosten des 
vorübergehenden Ersatzes für den 
Verbraucher; 

 8. der Ort, an dem der Verbraucher die 
Waren zur Reparatur übergibt; 

 9. gegebenenfalls die Verfügbarkeit 
der vom Reparaturbetrieb angebote-
nen Nebenleistungen, wie Entfer-
nung, Montage und Transport, und 
gegebenenfalls die Aufstellung der 
Kosten dieser Dienstleistungen für 
den Verbraucher; 

 10. die Gültigkeitsdauer des Europäi-
schen Formulars für Reparaturinfor-
mationen; 

 11. gegebenenfalls zusätzliche Informa-
tionen. 
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 (2) Ein Europäisches Formular für 
Reparaturinformationen, das die Anga-
ben nach Absatz 1 enthält, ist ein Antrag 
zur Schließung eines Reparaturvertrags 
mit dem im Formular angegebenen In-
halt. An den Antrag ist der Reparaturbe-
trieb nach dem Zugang beim Verbrau-
cher 30 Kalendertage gebunden. Der Re-
paraturbetrieb kann eine längere Gültig-
keitsdauer für den Antrag bestimmen. 

 

§ 4 

 Erfüllung von Informationspflichten 

 Hat der Reparaturbetrieb dem Ver-
braucher ein vollständiges und korrek-
tes Europäisches Formular für Repara-
turinformationen zur Verfügung gestellt, 
so gelten die folgenden Informations-
pflichten als erfüllt: 

 1. Informationspflichten in Bezug auf 
die wesentlichen Merkmale der Re-
paraturleistung gemäß Artikel 246 
Absatz 1 Nummer 1 und Artikel 246a 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 sowie 
gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 10 der 
Dienstleistungs-Informationspflich-
ten-Verordnung; 

 2. Informationspflichten in Bezug auf 
die Identität des Reparaturbetriebs 
und die Kontaktdaten gemäß Artikel 
246 Absatz 1 Nummer 2 und Artikel 
246a § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
und 3 sowie gemäß § 2 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 der Dienstleis-
tungs-Informationspflichten-Verord-
nung; 

 3. Informationspflichten in Bezug auf 
den Preis gemäß Artikel 246 Absatz 
1 Nummer 3 und Artikel 246a § 1 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 5 sowie ge-
mäß § 12 Absatz 1 der Preisanga-
benverordnung; 
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 4. Informationspflichten in Bezug auf 
die Modalitäten der Leistung und 
den Zeitpunkt der Erbringung der 
Reparaturleistung gemäß Artikel 246 
Absatz 1 Nummer 4 und Artikel 246a 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7. 

 

§ 5 

 Abweichende Vereinbarungen 

 Stellt ein Reparaturbetrieb das Euro-
päische Formular für Reparaturinforma-
tionen freiwillig zur Verfügung, kann er 
sich nicht auf eine Vereinbarung beru-
fen, die zum Nachteil des Verbrauchers 
von den §§ 2 und 3 abweicht. 

  [HINWEIS: Einfügung der (neuen) An-
lage 19 nach Anlage 18.] 
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EU-Rechtsakte 

1. Verordnung (EU) 2024/1781 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur 
Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für nachhaltige Pro-
dukte, zur Änderung der Richtlinie (EU) 2020/1828 und der Verordnung (EU) 2023/1542 und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2009/125/EG (ABl. L, 2024/1781, 28.6.2024; 2024/90493, 7.8.2024; ABl. L, 
2025/90356, 28.4.2025) 

2. Richtlinie (EU) 2024/1799 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 über 
gemeinsame Vorschriften zur Förderung der Reparatur von Waren und zur Änderung der Verord-
nung (EU) 2017/2394 und der Richtlinien (EU) 2019/771 und (EU) 2020/1828 (ABl. L, 2024/1799, 
10.7.2024; 2024/90789, 9.12.2024) 
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